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„Noch nicht am Ziel, aber endlich am Start“ – so der Kommentar von Johanna Kusch, Koordinatorin des zivilgesellschaft-

lichen Bündnisses „Initiative Lieferkettengesetz“, zu dem am 11.6.2021 verabschiedeten Lieferkettengesetz (s. hierzu auch

die Meldung auf S. 1474 in diesem Heft). Dr. Christoph Schröder, Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS Deutsch-

land, beurteilt den Beschluss als starkes Signal an die Europäische Kommission, die EU-Richtlinie auf den Weg zu brin-

gen. Eine europaweit einheitliche Regelung der Verantwortung für Menschenrechte in den Lieferketten liege im Interesse

der deutschen Unternehmen, die durch das Lieferkettengesetz vorläufig einen Wettbewerbsnachteil haben (s. Zitate CMS

vom 11.6.2021). Auf deutsche Unternehmen komme viel Arbeit zu, denn so Schröder weiter: „Die zivilrechtliche Haftung

für die Nichtbeachtung der Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes ist zwar ausgeschlossen. Aber die Haftung deut-

scher Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland bleibt möglich, insbesondere wenn das Gericht auslän-

disches Recht anzuwenden hat. Ausländische Rechtsordnungen lassen solche Haftungsansprüche in immer stärkerem

Umfang zu. Das zeigen die jüngsten Urteile aus England und den Niederlanden sowie laufende Gesetzgebungsverfahren

in zahlreichen Ländern.“ Einen ersten Überblick über das neue Gesetz gibt Helck in dem am 12.7.2021 erscheinenden

Heft 28 des BB, Detailfragen werden in einem der September-Hefte des BB von Edel im Wirtschaftsrecht und von Frank

im Arbeitsrecht behandelt.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen

EuGH: Grenzüberschreitende Verarbeitung

personenbezogener Daten – Klagebefugnis

nicht nur der federführenden Datenschutz-

behörde – Facebook

1. Art. 55 Abs. 1 und die Art. 56 bis 58 sowie

60 bis 66 der Verordnung (EU) 2016/679 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) sind in Verbindung mit den

Art. 7, 8 und 47 der Charta der Grundrechte

der Europäischen Union dahin auszulegen, dass

eine Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats, die

nach den zur Durchführung von Art. 58 Abs. 5

der Verordnung erlassenen nationalen Rechts-

vorschriften befugt ist, vermeintliche Verstöße

gegen die Verordnung einem Gericht dieses

Mitgliedstaats zur Kenntnis zu bringen und ge-

gebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen

Verfahrens zu betreiben, von dieser Befugnis,

wenn eine grenzüberschreitende Datenverar-

beitung in Rede steht, Gebrauch machen darf,

obgleich sie für diese Datenverarbeitung nicht

die „zuständige federführende Aufsichtsbehör-

de“ im Sinne von Art. 56 Abs. 1 der Verord-

nung ist, sofern es sich um einen der Fälle han-

delt, in denen die Verordnung 2016/679 der

Aufsichtsbehörde eine Zuständigkeit einräumt,

einen Beschluss zu erlassen, mit dem festge-

stellt wird, dass die fragliche Verarbeitung ge-

gen die Vorschriften der Verordnung verstößt,

und die in der Verordnung vorgesehenen Ver-

fahren der Zusammenarbeit und der Kohärenz

eingehalten werden.

2. Art. 58 Abs. 5 der Verordnung 2016/679 ist

dahin auszulegen, dass die Ausübung der ei-

ner Aufsichtsbehörde eines Mitgliedstaats, die

nicht die federführende Aufsichtsbehörde ist,

nach dieser Vorschrift zustehenden Befugnis

zur Klageerhebung bei einer grenzüberschrei-

tenden Verarbeitung personenbezogener Da-

ten nicht voraussetzt, dass der für die grenz-

überschreitende Verarbeitung personenbezo-

gener Daten Verantwortliche oder der Auf-

tragsverarbeiter, gegen den die Klage

erhoben wird, im Hoheitsgebiet des Mitglied-

staats der fraglichen Aufsichtsbehörde eine

Hauptniederlassung oder eine andere Nieder-

lassung hat.

3. Art. 58 Abs. 5 der Verordnung 2016/679 ist

dahin auszulegen, dass die einer Aufsichtsbe-

hörde eines Mitgliedstaats, die nicht die feder-

führende Aufsichtsbehörde ist, nach dieser Vor-

schrift zustehende Befugnis, vermeintliche Ver-

stöße gegen die Verordnung einem Gericht

dieses Mitgliedstaats zur Kenntnis zu bringen

und gegebenenfalls die Einleitung eines ge-

richtlichen Verfahrens zu betreiben, sowohl ge-

genüber der Hauptniederlassung des Verant-

wortlichen, die sich in dem Mitgliedstaat der

Aufsichtsbehörde befindet, als auch gegenüber

einer anderen Niederlassung des Verantwortli-

chen ausgeübt werden kann, sofern Gegen-

stand der Klage eine Datenverarbeitung ist, die

im Rahmen der Tätigkeiten der Niederlassung

erfolgt, und die genannte Behörde nach den

Ausführungen zu Vorlagefrage 1 dafür zustän-

dig ist, die Befugnis auszuüben.

4. Art. 58 Abs. 5 der Verordnung 2016/679 ist da-

hin auszulegen, dass, wenn eine Aufsichtsbehör-

de eines Mitgliedstaats, die nicht die „federfüh-

rende Aufsichtsbehörde“ im Sinne von Art. 56

Abs. 1 der Verordnung ist, vor dem 25. Mai 2018,

also bevor die Verordnung galt, wegen einer

grenzüberschreitenden Verarbeitung personen-

bezogener Daten eine Klage erhoben hat, diese

Klage unionsrechtlich auf der Grundlage der Vor-

schriften der Richtlinie 95/46/EG des Europä-

ischenParlaments unddesRates vom24.Oktober

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten und

zum freien Datenverkehr aufrechterhalten wer-

den kann, die für Verstößegegendie in ihrenthal-

tenen Vorschriften, die bis zu dem Zeitpunkt be-

gangenworden sind, zu demdie Richtlinie aufge-

hoben wurde, weiter gilt. Darüber hinaus kann

eine solche Klage von der Aufsichtsbehörde auf

der Grundlage von Art. 58 Abs. 5 der Verordnung

2016/679 wegen nach diesem Zeitpunkt began-

gener Verstöße erhoben werden, sofern es sich

um einen der Fälle handelt, in denen die Verord-

nung einer Aufsichtsbehörde eines Mitglied-

staats, die nicht die „federführende Aufsichtsbe-

hörde“ ist, ausnahmsweise die Befugnis verleiht,

einen Beschluss zu erlassen, mit dem festgestellt

wird, dass die betreffende Datenverarbeitung ge-

gen die in der Verordnung enthaltenen Vorschrif-

ten über den Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten ver-

stößt, und die in der Verordnung vorgesehenen

Verfahrender Zusammenarbeit undder Kohärenz

eingehaltenwerden,was zuprüfenSachedes vor-

legendenGerichts ist.

5. Art. 58 Abs. 5 der Verordnung 2016/679 ist

dahin auszulegen, dass die Vorschrift unmittel-

bare Wirkung hat, so dass eine nationale Auf-

sichtsbehörde sich auf sie berufen kann, um ge-

gen Private eine Klage zu erheben oder ein ent-

sprechendes Verfahren fortzuführen, auch wenn

die Vorschrift in der Rechtsordnung des betref-

fenden Mitgliedstaats nicht speziell umgesetzt

worden ist.

EuGH, Urteil vom 15.6.2021 – C-645/19
(Tenor)
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